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Resolutionen der Generalversammlung, verabschiedet am 16. Dezember 2013 

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/68/462)] 

68/107. Überarbeitung des Leitfadens für die Umsetzung des 
Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen 
in das innerstaatliche Recht und Vierter Teil des Gesetz-
gebungsleitfadens der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht über Insolvenzrecht 

A 

ÜBERARBEITUNG DES LEITFADENS FÜR DIE UMSETZUNG DES MUSTERGESETZES ÜBER 
GRENZÜBERSCHREITENDE INSOLVENZEN IN DAS INNERSTAATLICHE RECHT 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der 
Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des internationalen Handels zu be-
rücksichtigen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/158 vom 15. Dezember 1997, in der sie 
die Verwendung des in der Anlage zu der Resolution enthaltenen Mustergesetzes der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über grenzüberschreitende 
Insolvenzen empfahl, 

 feststellend, dass in rund 20 Ländern Rechtsvorschriften erlassen wurden, die auf dem 
Mustergesetz über grenzüberschreitende Insolvenzen beruhen, 

 sowie feststellend, dass die Zahl grenzüberschreitender Insolvenzverfahren auf breiter 
Ebene zunimmt und folglich die Zahl der Möglichkeiten zur Verwendung und Anwendung 
des Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen in grenzüberschreitenden Insol-
venzverfahren steigt und dass sich eine internationale Rechtsprechung in Bezug auf die 
Auslegung seiner Bestimmungen entwickelt, 
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 ferner feststellend, dass Gerichte den Leitfaden für die Umsetzung des Mustergesetzes 
über grenzüberschreitende Insolvenzen in das innerstaatliche Recht1 häufig zur Orientierung 
über den Hintergrund der Ausarbeitung und die Auslegung seiner Bestimmungen heranzie-
hen, 

 in Anbetracht dessen, dass in Bezug auf die Auslegung einiger Bestimmungen des 
Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen eine gewisse Unsicherheit in der aus 
seiner praktischen Anwendung resultierenden Rechtsprechung entstanden ist, 

 davon überzeugt, dass es wünschenswert ist, bei der Auslegung dieser Bestimmungen 
den internationalen Ursprung des Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen 
sowie die Notwendigkeit zu berücksichtigen, seine einheitliche Anwendung zu fördern, 

 sowie davon überzeugt, dass es wünschenswert ist, durch eine Überarbeitung des Leit-
fadens für die Umsetzung des Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen in das 
innerstaatliche Recht zusätzliche Orientierungshilfen für die Auslegung und Anwendung 
ausgewählter Aspekte des Mustergesetzes zu geben, um die einheitliche Auslegung zu er-
leichtern, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
für die Überarbeitung des Leitfadens für die Umsetzung des Mustergesetzes über grenz-
überschreitende Insolvenzen in das interstaatliche Recht1; 

 2. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut des Leitfadens für die Umsetzung des 
Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen in das innerstaatliche Recht und für 
seine Auslegung zusammen mit dem Wortlaut des Mustergesetzes über grenzüberschreiten-
de Insolvenzen2 zu veröffentlichen, auch in elektronischer Form, und ihn den Regierungen 
und interessierten Organen zu übermitteln, damit er weithin bekannt und verfügbar wird; 

 3. empfiehlt Gesetzgebern, politischen Entscheidungsträgern, Richtern, Insolvenz-
verwaltern und anderen mit Gesetzen und Verfahren für grenzüberschreitende Insolvenzen 
befassten Personen, den Leitfaden für die Umsetzung des Mustergesetzes über grenzüber-
schreitende Insolvenzen in das innerstaatliche Recht und für seine Auslegung nach Bedarf 
gebührend zu berücksichtigen; 

 4. empfiehlt außerdem allen Staaten, auch weiterhin die Umsetzung des Musterge-
setzes über grenzüberschreitende Insolvenzen in Erwägung zu ziehen, und bittet die Staaten, 
die Rechtsvorschriften auf der Grundlage des Mustergesetzes erlassen haben, die Kommis-
sion entsprechend zu unterrichten. 

68. Plenarsitzung 
16. Dezember 2013 

_______________ 
1 A/CN.9/442, Anlage. 
2 Resolution 52/158, Anlage. 
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B 

VIERTER TEIL DES GESETZGEBUNGSLEITFADENS 
ÜBER INSOLVENZRECHT 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der 
Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des internationalen Handels zu be-
rücksichtigen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/40 vom 2. Dezember 2004, in der sie 
die Nutzung des Gesetzgebungsleitfadens der Kommission der Vereinten Nationen für in-
ternationales Handelsrecht über Insolvenzrecht3 empfahl, und 65/24 vom 6. Dezember 
2010, in der sie die Nutzung des dritten Teils des Leitfadens betreffend die Behandlung von 
Unternehmensgruppen in der Insolvenz empfahl, 

 in der Erwägung, dass wirksame Insolvenzordnungen zum einen ein berechenbares 
Rechtsverfahren für den Umgang mit den finanziellen Problemen von in Schwierigkeiten 
geratenen Unternehmen und den notwendigen Rahmen für ihre effiziente Umstrukturierung 
oder ordnungsgemäße Liquidation bieten und darüber hinaus eine Prüfung der Umstände 
ermöglichen sollten, die zu der Insolvenz geführt haben, und insbesondere des Verhaltens 
der Geschäftsführer in der Zeit vor dem Beginn des Insolvenzverfahrens, 

 feststellend, dass der Gesetzgebungsleitfaden zwar die Pflichten der Geschäftsführer 
nach dem Beginn eines Insolvenzverfahrens behandelt, jedoch nicht ihr Verhalten in der 
Zeit vor der Insolvenz und die Pflichten, die für die Geschäftsführer in dieser Zeit möglich-
erweise gelten, 

 in der Erwägung, dass die Schaffung von Anreizen für die Geschäftsführer, rechtzeiti-
ge Maßnahmen gegen die Auswirkungen der finanziellen Schwierigkeiten eines Unterneh-
mens zu ergreifen, für seine erfolgreiche Umstrukturierung oder Liquidation entscheidend 
sein kann und dass solche Anreize Teil einer wirksamen Insolvenzordnung sein sollten, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
für die Ausarbeitung und Verabschiedung des Vierten Teils des Gesetzgebungsleitfadens 
über Insolvenzrecht , der die Pflichten der Geschäftsführer in der Zeit vor der Insolvenz ei-
nes Unternehmens behandelt4; 

 2. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut des Vierten Teils des Gesetzgebungs-
leitfadens zu veröffentlichen, auch in elektronischer Form, und ihn den Regierungen und 
anderen interessierten Organen zu übermitteln; 

 3. empfiehlt allen Staaten, den Gesetzgebungsleitfaden bei der Bewertung der wirt-
schaftlichen Effizienz ihrer Insolvenzordnung zu nutzen und ihn wohlwollend in Betracht 
zu ziehen, wenn sie für Insolvenzen relevante Rechtsvorschriften überarbeiten beziehungs-

_______________ 
3 United Nations publication, Sales No. E.05.V.10. 
4 Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), Kap. V, 
Abschn. B. 
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weise erlassen, und bittet die Staaten, die den Leitfaden genutzt haben, die Kommission ent-
sprechend zu unterrichten. 

68. Plenarsitzung 
16. Dezember 2013 
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